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Sparkasse Bremen 
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906 53 



Wünschenswert sind vielfältige Erfahrungen in der politiknahen Beratung und Kenntnisse 
des demokratischen Willensbildungsprozesses. 
 
Gesucht wird eine kompetente und engagierte Persönlichkeit, die analytisches Denken mit 
strategischem Planen und zielgerichtetem Handeln verbindet und ein hohes Maß an Über-
zeugungskraft, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit be-
sitzt. 
 
 
Haben Sie Interesse? 

Dann senden Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen (u. a. Lebenslauf, aktuelle Beurtei-
lung bzw. Zeugnisse) bis zum 
 

15. Dezember 2015 
an 

Die Senatorin für Kinder und Bildung  
112-11 

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen 
Kennziffer: 1 / 2015 (bitte unbedingt angeben) 

 
Bewerbungshinweise: 

Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen keine Originalzeugnisse und -bescheinigungen 
bei. Bitte verwenden Sie auch keine Mappen und Folien. Die Bewerbungsunterlagen werden 
nur auf Wunsch zurückgesandt, falls Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag beifü-
gen. Andernfalls werden die Unterlagen bei erfolgloser Bewerbung bis zum Ablauf der Frist 
gemäß § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aufbewahrt und anschlie-
ßend vernichtet. 

Bitte geben Sie mit den Bewerbungsunterlagen eine Einverständniserklärung zur Einsicht-
nahme in Ihre Personalakte ab. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Staatsrat Pietrzok, Tel.: 0421/361 2727, zur Verfü-
gung. 

Diese Stelle ist nicht für Teilzeitkräfte geeignet. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen bzw. Bewerber haben bei im Wesentlichen gleicher fachli-
cher und persönlicher Eignung Vorrang.  

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt. 

Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind Frauen, wenn sie 
die gleiche Qualifikation wie männliche Bewerber haben, vorrangig zu berücksichtigen; sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Frauen werden deshalb 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 

Im Auftrag 
 
gez. Schmidt 


